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Gleichstellung
Wege von der Utopie

zur Realität
Beim nachfolgenden Text handelt es sich

um ein Thesenpapier, welches als Diskussionsgrundlage
für eine Arbeitsgruppe und nicht

für die Veröffentlichung verfasst worden ist.
Wir publizieren ihn trotzdem in dieser Form,

weil die gegenwärtige politische Auseinandersetzung
um die Aufhebung der Sonderschutzbestimmung

für Frauen zum Zeitpunkt des Erscheinens
dieses Heftes nach einer fundierten feministischen Analyse

verlangt.
Und diese scheint uns mit den nachfolgenden Thesen

gegeben.

E/zsafret/i Frezvoge/*
Die Beseitigung faktischer
Benachteiligungen und die

Durchsetzung faktischer
Gleichstellung auch im Ar-
beitssektor ist Staataufgabe.
Die Verantwortung dafür
liegt von Verfassung wegen
beim Gesetzgeber. Dieser ist
zum Tätigwerden und zur
Regelung aufgerufen.

*

Die Position von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt ist äu-
sserst schwach. Sie sind wenig
* Ffeahet/z FraVogel, Advofaz-
ö'n, MZtgZZerf der .DemoZcradscAen

/uràzznnen FaseZ und der OFR4.

bis gar nicht organisiert und
stellen keine arbeitspolitisch
ins Gewicht fallende Kraft
dar, obwohl sie einen Drittel
der Arbeitskräfte stellen.
Selbst wenn gewerkschaftlich
organisiert, ist ihre Interes-
senvertretung kaum garan-
tiert: Bei zum Teil unver-
meidlichen Interessengegen-
sätzen zwischen männlichen
und weiblichen Arbeitskräf-
ten stossen die Gewerkschaf-
ten an ihre eigenen Grenzen.
Frauen haben weder inner-
halb der eigenen Gewerk-
Schäften noch gegenüber den

Arbeitgebern Verhandlungs-
macht. Die These der erhöh-

ten Richtigkeitsgewähr (d.h.
Gerechtigkeit) von Gesamt-
arbeits- gegenüber Einzelar-
beitsverträgen hält den Frau-
en gegenüber kaum stand.

*

Der Gesetzgeber hat in einer
Demokratie schwachen ge-
sellschaftlichen Gruppen ge-
genüber eine erhöhte Ver-
antwortung wahrzunehmen.
Der demokratische Weg über
die Gesetzgebung bietet
mehr Gewähr dafür, dass de-

ren Bedürfnisse und die fak-
tischen Verhältnisse Berück-
sichtigung finden. Werden
die Regelungen dem freien
Spiel der direkt Beteiligten
Kräfte überlassen, ist die
Schwächere dem Stärkeren
ausgeliefert.

*

Fragen der Arbeitsaufteilung
und Arbeitsorganisation und
Fragen der Arbeitszeiten
sind Fragen von immenser
gesamtgesellschaftlicher und
direktester Bedeutung für
das Zusammenleben ' von
Menschen, für Familien und
für Kinder. Es sind politische
Fragen, die in den entschei-
denden Grundsätzen über
den demokratischen Willens-
bildungsprozess anzugehen
sind. Wiederum ist auf die-
sem Wege am ehesten Ge-
währ dafür geboten, dass an-
dere als rein wirtschaftliche
Interessen nicht unberück-
sichtigt bleiben (Bsp. Ge-
sundheit, Kinder- und Fami-
lienbedürfnisse, Möglichkeit,
am gesellschaftlichen und
kulturellen Leben teilzuneh-
men, Leben gemäss dem na-
türlichen Rhythmus etc.).

Die faktischen Verhältnisse,
die zum Erlass der speziellen
Schutzbestimmungen für
Frauen geführt haben, sind
heute nicht wesentlich an-
ders: Nach wie vor sind Frau-

en, wegen Kinderbetreu-
ungs- und Haushaltspflichten
doppelt und dreifach bela-

stet, nach wie vor sind sie

schlechter qualifiziert, nach
wie vor arbeiten sie für weni-

ger Geld und werden gerade
in wirtschaftlich gefährdeten
Bereichen zwecks Senkung
des Lohnniveaus eingesetzt,
nach wie vor sind grosse Teile
— nach neueren Studien im-
mer grösser werdende Teile!
— der schlecht qualifizierten
weiblichen Arbeitskräfte ge-
zwungen, jedwelche Arbeits-
bedingungen zu akzeptieren.

*

Auf der anderen Seite sind

gerade Frauen auf kinder-
und familiengerechte Ar-
beitszeiten angewiesen und
haben ein ausserordentlich

grosses Bedürfnis nach Re-
gelmässigkeit, Sicherheit und
Planbarkeit. Sie verlangen
aufgrund ihrer Pflichten al-
lenfalls nach reduzierten Ar-
beitszeiten, keineswegs je-
doch nach flexiblen, d.h. un-
regelmässigen Einsätzen.
Gerade im Zusammenhang
mit Kindern bringt jede Un-
regelmässigkeit übermässige
zusätzliche Arbeits- und Or-
ganisationsbelastung.

*

Der kleine Teil von nach ih-
ren eigenen Bedürfnissen
und Möglichkeiten tatsäch-
lieh «flexibleren» Frauen

rechtfertigt nicht die Aufhe-
bung oder Verminderung des

für die anderen dringend nö-
tigen Schutzes.

Die ersatzlose Aufhebung
der Sonderschutzvorschrif-
ten für Frauen und die ab-
strakte gesetzgeberische
Gleichbehandlung bringt ei-

Leitsatz: Art. 4 Abs. 2

der Bundesverfassung
«Mann und Frau sind gleich-
berechtigt. Das Gesetz sorgt
für ihre Gleichstellung, vor al-
lern in Familie, Ausbildung
und Arbeit. Mann und Frau
haben Anspruch auf gleichen
Lohn für gleichwertige Ar-
beit.»

14



ne Verschlechterung der Si-

tuation der Frauen, solange
sich die tatsächlichen Ver-
hältnisse der Frauenlohnar-
beit nicht geändert haben:
Die Bereiche der Frauen-
lohnarbeit werden sich allen-
falls verschieben, die Bedin-
gungen werden sich ver-
schlechtem. Es kommen da-
durch lediglich noch mehr
Belastungen auf die Frauen
ZU.

Durch Herabsetzung der ge-
setzlichen Schranken ohne
faktische Besserstellung von
Frauen auf dem Arbeits-
markt sind sie noch schutzlo-
ser ausgeliefert, sie werden
noch mehr zum Spielball der
wirtschaftlichen Bedürfnisse
der Arbeitgeber.

Die Frauen stellen schon
heute den Grossteil der «fle-
xibilisierten» Arbeitskräfte.
Sie wurden schon seit je — je
nach den wirtschaftlichen
Bedürfnissen — auf den Ar-
beitsmarkt gerufen oder wie-
der an den Herd geschickt.
Heute werden sie vermehrt
teilzeit oder flexibel ange-
stellt. Diese Anstellungsfor-
men bedeuten bis heute für
die Frauen durchwegs gros-
sere Unsicherheit, noch
schlechtere, oder gänzlich
fehlende Interessenwahrung,
schlechtere Organisation,
schlechtere Qualifikations-
möglichkeiten, grössere Indi-
vidualisierung und damit ver-
bunden grössere Schwierig-
keiten bei der Wahrnehmung
von Rechten, schlechtere
Kontrolle über ihre Lebens-
bedingungen, Verstärkung
des Gefühls von «Ausgehe-
fert sein».

*

Flexibilisierung ist nicht ein-
mal mit grösserer Zeitsou-
veränität für die Arbeitneh-
merinnen verbunden: Die
Anordnung der Arbeitszeit
liegt immer beim Arbeitge-
ber. Die Arbeitnehmerin
muss sich aber mehr zur Ver-
fügung halten. Durchwegs ist

Flexibilisierung auch mit
grösserer Lohnunsicherheit
verbunden: Bezahlt werden
die tatsächlich gearbeiteten
Stunden, die jedoch für die
Arbeitnehmerin dann nicht
voraussehbar sind.

*

Mit anderen Worten: Die
bisherigen Erfahrungen mit
Flexibilisierung weisen dar-
auf hin, dass die weiblichen
Arbeitskräfte dadurch in ver-
stärktem Masse als Manöv-
riermasse missbraucht wer-
den.

*

Bezüglich der Stellung der
weiblichen Arbeitskräfte auf
dem Arbeitsmarkt besteht
ein Regelungsdefizit, nicht
das Gegenteil: Der Gesetz-

geber macht bis heute keine
Anstalten dazu, konkret fest-
zulegen, wie die mannigfaltig
festgestellten Benachteili-

gungen zu beseitigen und die
Verhältnisse faktisch zu ver-
ändern sind, respektive wie
Veränderungen anzugehen
wären. Er nimmt damit den

verfassungsmässigen Auftrag
nicht wahr. Stattdessen
macht er sich daran, beste-
hende Schutzvorschriften

entgegen dem erklärten Wil-
len von Gewerkschaftsfrauen
und Frauenverbänden aufzu-
heben, obwohl Frauen gros-
serer, nicht aufgehobener Si-
cherheiten bedürfen. Da
Frauen über praktisch keine
Verhandlungsmacht verfü-
gen, liefert er sie damit dem
wirtschaftlich Stärkeren aus.

*

Alternativen zur Besserstel-

lung und zur Interessenwah-

rung von und für Frauen sind

nur denkbar, wenn die Staat-
liehe Einflussnahme bei-
spielsweise über Ämter für
Gleichberechtigung oder
Frauenkommissionen und
die Interessenwahrung über
Frauenverbände institutio-
nalisiert werden können. Bis
heute wird jedoch leider
selbst die ausgezeichnete
Vorarbeit der Eidg. Frauen-
kommission viel zu wenig zur
Kenntnis genommen.

*
Die wichtigsten Determinan-
ten der Benachteiligung der
Frauen auf dem Arbeits-
markt sind:

- geschlechtsspezifische
Segmentierung des Arbeits-
markts

- Unterbewertung von Ar-
beit, die vorwiegend von
Frauen ausgeführt wird

- Ausbildungsdefizit

- Einseitige Verteilung der
«privaten» Betreuungs-
pflichten

- Doppel- und Dreifachbe-
lastung der Frauen und damit
zusammenhängende fehlen-
de Interessenwahrung

- Rollenbilder und Vorur-
teile, biologistisches Denken

- Fehlender Mutterschafts-
schütz, respektive fehlende
Bereitschaft, diesbezügliche
Absenzen und wirtschaftli-
che Kosten kollektiv zu tra-
gen

- Fehlender Einbezug der
Kinder in arbeitspolitisches
und wirtschaftliches Denken

*

Es gilt in erster Linie, die In-
tegration des Arbeitsmarktes
sicherzustellen, sodass keine
nach Geschlechter zu unter-
scheidenden Beschäftigungs-

gruppen mehr existieren.
Dies gilt auch bezüglich teil-
zeitbeschäftigten und flexi-
bien Arbeitskräften einer-
seits und vollzeit- und festan-
gestellten Arbeitskräften an-
dererseits. Solange dieser

«utopische» Zustand nicht
annähernd hergestellt ist, ist
der Tatsache Rechnung zu

tragen, dass unterschiedliche
Gruppen eines unterschiedli-
chen Schutzes bedürfen und
die benachteiligten Gruppen
in erhöhtem Masse der Staat-
liehen Regelung bedürfen.
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